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A. Im Zusammenhang mit der Veranlagung zweier konkreter Grundstückgewinnsteu-
erfälle ersuchte die Grundstückgewinnsteuerkommission der Stadt Zug (nachfolgend: 
Kommission oder Beschwerdeführerin) die Gebäudeversicherung des Kantons Zug (nach-
folgend: Gebäudeversicherung oder Beschwerdegegnerin) am 11. Mai 2021 um Heraus-
gabe der Gebäudeversicherungswerte dreier Nachbarliegenschaften, welche von der 
Kommission als Vergleichshandänderungen zur Bestimmung der Landwerte der zu veran-
lagenden zwei Grundstückgewinnsteuerfälle herangezogen wurden (BG-act. 2).

Dieses Gesuch wies die Gebäudeversicherung mit Verfügung vom 21. Juni 2021 ab (BG-
act. 3), was sie mit Einspracheentscheid vom 9. September 2021 bestätigte (BG-act. 5).

B. Hiergegen erhob die Kommission Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantrag-
te, es sei der Einspracheentscheid vom 9. September 2021 aufzuheben und es sei die 
Gebäudeversicherung zu verpflichten, die Gebäudeversicherungswerte von drei nament-
lich bezeichneten Liegenschaften in der Stadt Zug in den Jahren 1995, 1996 bzw. 1998 
bekanntzugeben (act. 1, S. 2). Zur Begründung berief sich die Beschwerdeführerin im We-
sentlichen auf die steuerrechtlichen Amtshilfebestimmungen, insbesondere § 110 StG.

C. Mit Vernehmlassung vom 6. Dezember 2021 schloss die Gebäudeversicherung 
und Beschwerdegegnerin auf Abweisung der Beschwerde, soweit auf diese einzutreten 
sei (act. 4, S. 2). Zur Begründung berief sie sich im Wesentlichen auf die folgenden Punk-
te:

1. § 110 StG (steuerrechtliche Amtshilfe) sei für die Beschwerdegegnerin nicht anwendbar, da sie keine 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehme;

2. Art. 39 f. StHG (steuerrechtliche Amtshilfe) sei nicht direkt anwendbar, da diese Bestimmung durch § 110 

StG ins kantonale Recht überführt worden sei;

3. § 20 Abs. 3 GebVG verbiete die Weitergabe von Gebäudeschätzwerten an Dritte, worunter auch die Be-

schwerdeführerin falle; dies gelte gemäss den Materialien insbesondere für die Weitergabe von Gebäude-

schätzwerten an die Steuerbehörden;

4. § 20 GebVG gehe sodann als das "jüngere" kantonale Recht der Amtshilferegelung gemäss § 110 StG 

vor;

5. Es seien sodann auch datenschutzrechtliche Bestimmungen, welche die Herausgabe der von der Be-

schwerdeführerin verlangten Gebäudeversicherungswerte verbieten würden;

6. Die verlangen Schätzungswerte seien auch nicht geeignet, den "Verkehrswert vor 25 Jahren" einer Par-

zelle zu ermitteln.
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Auf die weiteren Ausführungen der Beschwerdegegnerin wird, soweit erforderlich, in den 
Erwägungen eingegangen.

D. Mit Eingaben vom 7. Januar 2022 (Beschwerdeführerin, act. 6) sowie vom 3. Fe-
bruar 2022 (Kurzduplik der Beschwerdegegnerin, act. 8) nahmen die Parteien abschlies-
send Stellung. 

Das Verwaltungsgericht erwägt:

1.
1.1 Gemäss § 44 Abs. 2 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung (GebVG; 
BGS 722.11) ist gegen Einspracheentscheide der Gebäudeversicherung innert 30 Tagen 
die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig. Die vorliegende Beschwerde wurde 
form- und fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin ist Adressatin des angefochte-
nen Entscheids und aufgrund ihrer amtlichen Aufgabe durch diesen besonders berührt 
und macht ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung bzw. Änderung geltend 
(§ 62 Abs. 1 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen [VRG; 
BGS 162.1]; act. 1, Rz. 2 ff.). Ihre Beschwerde ist demnach durch das Verwaltungsgericht 
zu prüfen. 

1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann jede Rechtsverletzung gerügt wer-
den. Als Rechtsverletzung gelten: 1. die Nichtanwendung und die unrichtige Anwendung 
eines Rechtssatzes; 2. die unrichtige rechtliche Beurteilung einer Tatsache; 3. der Miss-
brauch oder die Überschreitung des Ermessens; 4. die Verletzung einer wesentlichen 
Form- oder Verfahrensvorschrift; 5. Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (§ 63 
Abs. 1 Ziff. 1–5 VRG). Vor Gericht kann auch jede für den Entscheid erhebliche unrichtige 
oder ungenügende Feststellung des Sachverhaltes angefochten werden (§ 63 Abs. 2 
VRG).

1.3 Das Verwaltungsgericht entscheidet über die Beschwerde gestützt auf § 29 der 
Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtes (GO VG; BGS 162.11) im Zirkulationsverfah-
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ren. In Anwendung von § 20 Abs. 2 letzter Halbsatz GO VG erfolgt die Beurteilung in Fün-
ferbesetzung.

2.
2.1 Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um eine grundstückgewinnsteuerrechtli-
che Streitigkeit, sondern um die Frage der Gewährung der Amtshilfe durch die Beschwer-
degegnerin an die Beschwerdeführerin. Die vorliegende Streitigkeit hat daher lediglich 
Reflexwirkung auf die Erhebung von Grundstückgewinnsteuern, indem die von der Be-
schwerdeführerin im Rahmen der steuerrechtlichen Amtshilfe angefragten Gebäude-
schätzwerte für Bauten auf drei Nachbarsliegenschaften es dieser ermöglichen sollen, den 
zu veranlagenden Grundstückgewinn zu ermitteln.

2.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die strittige Amtshilfe sei aufgrund steuer-
gesetzlicher Bestimmungen zu gewähren (Art. 39 f. des Bundesgesetzes über die Harmo-
nisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14], § 110 des 
Steuergesetzes des Kantons Zug [StG; BGS 632.1]).

2.3 Die Beschwerdegegnerin verneint die Pflicht zur Gewährung der Amtshilfe. Einer-
seits seien die steuerrechtlichen Amtshilfebestimmungen, da sie keine Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahrnehme, auf sie nicht anwendbar und selbst wenn, stünden an-
dererseits datenschutzrechtliche Bestimmungen der Weiterleitung von Gebäudeschätz-
werten an die Beschwerdeführerin entgegen (§ 20 GebVG bzw. Datenschutzgesetze von 
Bund und Kanton).

3.
3.1 Gemäss § 110 Abs. 1 StG sind Behörden und Gerichte verpflichtet, den Steuer-
behörden ungeachtet allfälliger Geheimhaltungspflichten auf Verlangen aus ihren Akten 
Auskunft zu geben, d.h. Amtshilfe zu gewähren. Gemäss Abs. 2 dieses Paragraphen gilt 
die gleiche Verpflichtung für Organe von (u.a.) Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnehmen. 

3.2 Es ist unstrittig, dass es sich bei der Beschwerdegegnerin um eine öffentlich-
rechtliche Anstalt des Kantons Zug handelt, mit gesetzlichem, kantonalem Gebäudeversi-
cherungsmonopol (act. 4, Rz. 18; § 1 GebVG). Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der 
Auffassung, sie nehme keine Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr und sei insbe-
sondere nicht Teil der öffentlichen Verwaltung. Sie begründet dies aus den Umständen, 
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dass sie nicht über den Staatshaushalt (sondern Prämien) finanziert sei, die Prämien sich 
aufgrund von versicherungstechnischen Risikobeurteilungen (und nicht nach Grundsätzen 
der Gebührenerhebung) berechneten und der Kanton Zug keine Staatsgarantie leiste. 

Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. In ihren Ausführungen hält die Be-
schwerdegegnerin zwar fest, die Definition des Begriffs der öffentlichen Verwaltung sei 
nicht einfach. Einschlägige Literatur zitierend führt sie dann selber jedoch aus, öffentliche 
Verwaltung im funktionellen Sinn sei die Besorgung gesetzlich übertragener Staatsaufga-
ben (BF-act. 1, S. 5, erster Abschnitt). Die von der Beschwerdegegnerin hauptsächlich 
wahrgenommenen Aufgaben (Gebäudeversicherung) wurden ihr unzweifelhaft gesetzlich 
übertragen, basierend auf der Verfassung des Kantons Zug (KV ZG; BGS 111.1; vgl. § 14 
KV ZG) und dem GebVG. Gemäss einschlägiger Literatur werden Gebäudeversicherun-
gen in der Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt mit staatlichem Versicherungsmonopol 
sodann auch als Teil der kantonalen Verwaltung gesehen (Johannes Reich, Aktuelle Juris-
tische Praxis/AJP, 9/2013, 1402, II. A.), durch welche die Verantwortung zur Versicherung 
von Gebäuden gegen das Risiko von Feuer- und Elementarschäden eben gerade zur 
Staatsaufgabe erklärt wird (Reich, a.a.O., 1403, B. 1.). Sodann scheint auch die Be-
schwerdegegnerin nicht ernsthaft bestreiten zu wollen, dass diese Art der Versicherung 
von Gebäuden dem Gemeinwohl dient (act. 4, Rz. 18). Für die Wahrnehmung von Verwal-
tungsaufgaben spricht schliesslich auch die der Gebäudeversicherung verliehene, hoheit-
liche Verfügungsbefugnis. 

3.3 Bei dieser Sachlage ergibt sich dem Gericht unzweifelhaft, dass die Beschwerde-
gegnerin "Aufgaben der öffentlichen Verwaltung" wahrnimmt, somit vom Wirkungskreis 
von § 110 StG und der darin verankerten Pflicht zur Gewährung steuerrechtlicher Amts-
hilfe grundsätzlich erfasst wird.

4.
4.1 Nebst § 110 StG findet die steuerrechtliche Amtshilfe ihre Rechtsgrundlage auch 
im Bundesrecht, so in Art. 39 f. StHG. Mit der Regelung im StHG sollte für die Amtshilfe 
zwischen Behörden, die bis anhin verstreut in unterschiedlichen Erlassen und Konkorda-
ten geregelt war, eine einheitliche Grundlage geschaffen werden (Zweifel/Hunziker, in: 
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung 
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4. Aufl. 2022, Art. 39 N 13). 
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4.2 Artikel 39 Abs. 3 StHG hält fest, dass sämtliche Behörden aller Staatstufen (somit 
auch der Kantone und Gemeinden) den mit dem Vollzug der Steuergesetze betrauten 
Behörden auf Ersuchen hin alle Auskünfte erteilen, die für die Anwendung der Steuerge-
setze erforderlich sind, ungeachtet ihrer rechtlichen Organisation (Zweifel/Hunziker, 
a.a.O., Art. 39 N 30).

In Anlehnung an die vorstehenden unter E. 3 gemachten Ausführungen ist für das Gericht 
unzweifelhaft, dass es sich bei der Beschwerdegegnerin, entgegen ihrer eigenen Darstel-
lung, auch um eine Behörde i.S.v. Art. 39 StHG handelt, diese bundesrechtliche Norm zur 
Amtshilfe daher grundsätzlich auch für sie verbindlich ist.

4.3 Die Amtshilfepflicht gemäss StHG erstreckt sich sodann auf alle Tatsachen, die 
mutmasslich für die Steuerveranlagung notwendig sein können. Die ersuchte Behörde (in 
casu die Beschwerdegegnerin) darf die Notwendigkeit der verlangten Informationen und 
Dokumente wohl prüfen, die endgültige Beurteilung der Bedeutung der ersuchten Informa-
tionen obliegt jedoch der Steuerbehörde (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 39 N 36a, mit Ver-
weisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). 

Es ist daher unbehelflich, wenn die Beschwerdegegnerin vorbringt, die von der Beschwer-
deführerin ersuchten Gebäudeschätzwerte seien für die Veranlagung der Grundstückge-
winnsteuer nicht zwingend erforderlich, da alternative Bewertungs-Tools zur Verfügung 
stünden (BF-act. 1, S. 7, zweiter Abschnitt). Diese finale Beurteilung ist der Beschwerde-
führerin zu überlassen, kann doch insbesondere beim Heranziehen von Vergleichshan-
dänderungen an z.B. selbstgenutztem Wohneigentum (wie Eigentumswohnungen oder 
Einfamilienhäuser) nicht per se ausgeschlossen werden, dass sich Landwerte in Anleh-
nung an die Realwertmethode (nach welcher sich der Verkehrswert als Summe von 
Landwert und Gebäudewert ergibt, letzterer auf Basis von Gebäudeversicherungswerten 
ermittelt; vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner in: Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 
4. Aufl. 2021, § 220 N 193), wenn sachgerecht vorgenommen, indikativ schätzen lassen 
(vgl. auch Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., § 220 N 177 ff.).

Ob sich dann eine auf diese Art vorgenommene Landwertschätzung im Rahmen einer 
konkreten Grundstückgewinnsteuerveranlagung als sachgerecht erweist, wäre allenfalls 
im entsprechenden Rechtsmittelverfahren zu beurteilen und ist nicht Gegenstand des vor-
liegenden Verfahrens.
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Es bleibt an dieser Stelle anzufügen, dass die von der Beschwerdegegnerin erwähnten al-
ternativen Bewertungsmethoden mittels Steuerschätzungswert oder Katasterwert bzw. 
mittels Pauschalierung der Anlagekosten zwar StHG-konforme "Ersatzwerte" zum effektiv 
bezahlten Kaufpreis (als Teil der Anlagekosten) darstellen könnten, diese jedoch (wie es 
für den "Verkehrswert vor 25 Jahren" gilt) einer expliziten gesetzlichen Grundlage im kan-
tonalen Grundstückgewinnsteuerrecht bedürften (Zweifel/Margraf/Hunziker/Oesterhelt, 
Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, § 10, Rz. 123–125). Sie lassen sich 
im zugerischen Grundstückgewinnsteuerrecht nicht anwenden, da hier das Konzept des 
"Verkehrswerts vor 25 Jahren" gesetzlich verankert wurde (§ 195 Abs. 2 StG; Zweifel/
Margraf/Hunziker/Oesterhelt, a.a.O., § 10, Rz. 126).

4.4
4.4.1 Im Grundstückgewinnsteuerverfahren kann die steuerrechtliche Amtshilfe (§ 110 
StG) sodann auch Daten von nicht am Veranlagungsverfahren beteiligten Personen (Dritt-
parteien) betreffen. Dies ergibt sich dem Gericht aus der einschlägigen Literatur und um-
fangreichen Praxis des Bundesgerichts zur Verkehrswertbestimmung von Bauland, welche 
sich primär nach der sogenannten (Preis-)Vergleichsmethode zu richten hat. Diese Me-
thode basiert darauf, dass aufgrund von vergleichbaren Objekten, welche tatsächlich ver-
kauft wurden (Vergleichshandänderungen) auf den Wert des zu schätzenden Grundstücks 
geschlossen wird. Sie wird in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis deutlich favorisiert, und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um unüberbaute oder überbaute Grundstücke, die es 
zu schätzen gilt, handelt. Nebst der Vergleichstauglichkeit (wie Lage, Zone, Grösse etc.) 
ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass die herangezogene Vergleichshandänderung 
zwischen echten Drittparteien stattgefunden hat, so dass der bezahlte Vergleichskaufpreis 
als Marktpreis gilt, von dem sich der Wert des zu schätzenden Grundstücks ableiten lässt. 
Nicht unbesehen übernommen werden dürfen folglich z.B. unter Verwandten oder Freun-
den bezahlte Gefälligkeitspreise (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., § 220 N 139 und 
156; Zweifel/Margraf/Hunziker/Oesterhelt, a.a.O., § 10, Rz. 97; BGE 122 I 168 E. 3.a; BV-
Ger A-742/2019, A-978/2019 vom 18. Februar 2020 E. 4.3). 

Der Umsetzung der Vergleichspreismethode ist daher immanent, dass die Grundstückge-
winnsteuerbehörde auf Liegenschaftswerte und -daten von Drittparteien (bzw. Handände-
rungen an Drittliegenschaften) greifen kann und darf, um im Grundstückgewinnsteuerver-
fahren für das zu schätzende Grundstück den Verkehrswert ermitteln zu können. Handelt 
es sich bei den herangezogenen Vergleichshandänderungen um überbaute Grundstücke, 



8

Urteil A 2021 22

muss dies sachlogisch auch für die "Gebäudedaten", wie die Schätzungswerte der kanto-
nalen Gebäudeversicherung, gelten. 

4.4.2 Eine andere Frage ist, ob bzw. in welcher Form die Grundstückgewinnsteuer-
behörde diese (allenfalls auch von der Gebäudeversicherung erhaltenen) Liegenschafts-
daten von Drittparteien der von der Grundstückgewinnsteuerveranlagung betroffenen 
(steuerpflichtigen) Person offenlegen kann und darf. Hierauf wird an späterer Stelle einge-
gangen (vgl. E. 8 nachfolgend).

4.5 Im Sinne eines ersten Zwischenresultats ergibt sich, dass die Amtshilferegelungen 
sowohl gemäss § 110 StG als auch Art. 39 f. StHG auf die Beschwerdegegnerin im 
Grundsatze Anwendung finden.

5.
5.1 Die Beschwerdegegnerin argumentiert weiter, dass ihr selbst bei Bejahung der 
Anwendung der Amtshilferegeln gemäss StG und StHG die Herausgabe von Gebäude-
schätzwerten an die Beschwerdeführerin gemäss § 20 Abs. 3 des kantonalen GebVG un-
tersagt sei. Gemäss diesem Paragraphen dürften Schätzungswerte nicht an Dritte weiter-
gegeben werden, worunter auch die Beschwerdeführerin falle. Das GebVG gehe als "jün-
geres" Recht bzw. lex specialis dem StG vor und ein Widerspruch zu höherrangigem Bun-
desrecht liege nicht vor, da das StHG, bzw. dessen Amtshilferegelung, nicht direkt an-
wendbar sei (act. 4, Rz. 20 und 22–24).

5.2 Wie vorstehend ausgeführt (E. 4.1), sollte mit der Regelung im StHG für die Amts-
hilfe zwischen Behörden, die bis anhin verstreut in unterschiedlichen Erlassen und Kon-
kordaten geregelt war, eine einheitliche Grundlage geschaffen werden. Das StHG setzt 
daher den verbindlichen Rahmen für das Abweichen vom Amtsgeheimnis im Bereich des 
Verkehrs zwischen Steuerbehörden und Drittbehörden (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 39 
N 33).

Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, wenn sie ausführt, es bestehe sowohl für den 
Bund als auch für die Kantone ein gewisser Spielraum, Ausnahmen von der behördlichen 
Auskunftspflicht vorzusehen. Die von ihr zitierte Literaturstelle (Zweifel/Hunziker, a.a.O., 
Art. 39 N 31) erwähnt dabei sowohl bundesrechtliche wie auch kantonalrechtliche Aus-
nahmeregelungen. Die steuerliche Amtshilfe ist aber gemäss § 110 StG "ungeachtet einer 
allfälligen Geheimhaltungspflicht" (die sich typischerweise aus der für die Drittbehörde an-
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wendbaren Gesetzgebung ergeben dürfte) zu leisten. Der Amtshilfepflicht entgegen ste-
hen einzig spezielle, gesetzlich ausdrücklich statuierte Geheimnisse, wie etwa das Post-
geheimnis oder die Geheimhaltungspflicht der Notare (vgl. Zweifel/Hunziker, a.a.O., 
Art. 39 N 31). In diesem Sinne und was die steuerrechtliche Amtshilfe betrifft, kommt in 
casu, entgegen der Argumentation der Beschwerdegegnerin, dem StG der Charakter der 
"lex specialis" zu und nicht dem GebVG. Bei dieser Betrachtungsweise ist es denn auch 
unwesentlich, welches der beiden Gesetze das "jüngere" ist. Als lex specialis geniesst 
§ 110 StG (Pflicht zur Amtshilfe) Vorrang gegenüber § 20 GebVG (Verbot der Weitergabe 
von Schätzungswerten an Dritte).

5.3 Bei dieser Sachlage könnte an sich offenbleiben, ob § 20 Abs. 3 GebVG die An-
wendung auch zu versagen ist, weil er den höherrangigen, bundesrechtlichen Amtshilfe-
regelungen gemäss StHG widerspricht, wie dies von der Beschwerdeführerin bejaht, von 
der Beschwerdegegnerin jedoch verneint wird (act. 4, Rz. 23). Dennoch soll an dieser 
Stelle auch auf diesen Punkt eingegangen werden.

Nach den Vorbringen der Beschwerdegegnerin soll dem StHG im Bereich der Amtshilfe 
deshalb die direkte Anwendung versagt sein, weil die in Art. 39 StHG vorgesehene Rege-
lung mit § 110 StG ins kantonale Recht überführt worden sei und diese kantonalrechtliche 
Amtshilferegelung der im StHG vorgesehenen Regelung nicht widerspreche. Damit falle 
gemäss Art. 72 Abs. 2 StHG die direkte Anwendbarkeit von Art. 39 StHG (bundesrechtli-
che Amtshilferegelung) ausser Betracht und die Beschwerdegegnerin könne daher auch 
nicht gestützt auf diese Bestimmung unter dem Grundsatz "Bundesrecht bricht kantonales 
Recht" (Art. 49 Abs. 1 BV) zur Herausgabe der fraglichen Daten verpflichtet werden 
(act. 4, Rz. 22, 23). 

Zu den Voraussetzungen und Grenzen der direkten Anwendung des StHG als Bundes-
recht äussert sich die einschlägige Literatur vorwiegend in Fällen, wo kantonalrechtliche 
Regelungen dem StHG widersprechen oder kantonalrechtliche Umsetzungsregeln gänz-
lich fehlen. 

Soweit kantonale Steuergesetze harmonisierungsrechtliche Vorgaben auch StHG-konform 
übernommen haben, wie dies für § 110 StG im Bereich der steuerlichen Amtshilfe durch 
die Beschwerdegegnerin selber erkannt wurde, wird in Literatur und Praxis immerhin die 
Meinung vertreten, dass solch kantonales Steuerrecht dem verfassungsrechtlichen An-
wendungsgebot von Art. 190 BV unterliege. Den mit dem StHG übereinstimmenden kan-
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tonalen Steuerrechtsnormen soll diesbezüglich die Bedeutung eines blossen Umsetzungs-
aktes zukommen (BGer 2C_599/2012 vom 16. August 2013 E. 2.5.; Hunziker/Bigler, in: 
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung 
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4. Aufl. 2022, Art. 72 N 12). In diesem 
Sinne StHG-konformes kantonales Steuerrecht wird somit insofern auf die Stufe von Bun-
desrecht gehoben. Folgt man diesem Ansatz für den vorliegenden Fall, bleibt für die hier 
vorgebrachte Argumentation der Beschwerdegegnerin wenig Raum; vielmehr würde, so 
man die Amtshilferegelung gemäss StHG nicht direkt anwenden wollte, § 110 StG selbst 
zu höherrangigem Recht, welches divergierendes kantonales Recht (wie § 20 GebVG) al-
lenfalls zu brechen vermöchte (Art. 49 Abs. 1 BV), jedenfalls aber bei dessen Auslegung 
zu berücksichtigen ist.

5.4 Im Sinne eines weiteren Zwischenresultats ergibt sich daher für das Gericht, dass 
die Beschwerdegegnerin gestützt auf § 110 StG bzw. Art. 39 StHG zu Gewährung der 
steuerlichen Amtshilfe an die Beschwerdeführerin verpflichtet ist und diese nicht gestützt 
auf § 20 Abs. 3 GebVG verweigern darf.

6.
6.1 Die Beschwerdegegnerin führt weiter aus, dass selbst wenn die Amtshilfe gemäss 
§ 110 StG bzw. Art. 39 StHG bejaht würde, sie die hier interessierenden Daten (Schät-
zungswerte von individualisierten Gebäuden vor 25 Jahren) aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht an die Beschwerdeführerin herausgeben dürfe (act. 4, Rz. 28).

6.2 In Anlehnung an das vorstehend in E. 3 Festgestellte (wonach die Beschwerde-
gegnerin als Teil der öffentlichen Verwaltung qualifiziert) ist der Beschwerdegegnerin zu-
zustimmen, dass datenschutzrechtlich das Datenschutzgesetz des Kantons Zug Anwen-
dung findet (DSG ZG; BGS 157.1). 

6.3 Der Beschwerdegegnerin dürfte ebenfalls zuzustimmen sein, wenn sie ausführt, 
Schätzungswerte der Gebäudeversicherung bildeten Personendaten im Sinne des DSG 
ZG (act. 4, Rz. 29); so wird diese Position zumindest in einem Teil der Literatur vertreten 
(Beat Rudin, in: Stämpflis Handkommentar zum DSG, 2. Aufl. 2023, Art. 5 N 7).

6.4 Die Beschwerdegegnerin führt in diesem Zusammenhang weiter das Folgende 
aus: Die Bearbeitung von Personendaten, worunter auch die Herausgabe der interessie-
renden Schätzungswerte falle, dürfe nur rechtmässig erfolgen (§ 4 Abs. 1 DSG ZG). Der 
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Grundsatz von Treu und Glauben und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit müssten 
beachtet werden (§ 4 Abs. 1 lit. d DSG ZG). Die erhobenen Daten dürften sodann nur zu 
dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben worden sei (§ 4 Abs. 1 
lit. c DSG ZG) und die Beschaffung von Personendaten und der Zweck ihrer Bearbeitung 
müssten für die betroffene Person erkennbar sein (sog. Transparenzgebot; § 4 Abs. 1 lit. b 
DSG ZG). Personendaten dürften sodann nicht ohne Einverständnis der betroffenen Per-
son bearbeitet werden (§ 5b Abs. 1 lit. a i.V.m. § 5 DSG ZG), sofern hierfür kein Rechtfer-
tigungsgrund (namentlich ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse) bzw. 
keine gesetzliche Grundlage hierfür und keine Unentbehrlichkeit für eine in einer gesetzli-
chen Grundlage umschriebenen Aufgabe (§ 5 Abs. 1 DSG ZG; wobei bereits der Begriff 
"unentbehrlich" eine äusserst restriktive Auslegung dieses Rechtfertigungsgrunds indizie-
re) bestehe. Die Herausgabe von Daten sei sodann ausdrücklich untersagt, wenn öffentli-
che Interessen oder offensichtlich schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person ent-
gegenstünden (§ 10 Abs. 1 lit. a DSG ZG) oder aber wenn eine gesetzliche Geheimhal-
tungspflicht oder eine besondere Datenschutzvorschrift die Herausgabe verbiete (§ 10 
Abs. 1 lit. b DSG ZG).

Für die Beurteilung des vorliegenden Falls sei sodann besonders bemerkenswert, dass 
die hier fraglichen Daten von Personen stammten, welche am Veranlagungsverfahren 
nicht beteiligt seien. Vielmehr noch: Die Beschwerdeführerin müsse diese Daten (von Drit-
ten) nach aktueller Rechtsprechung im Streitfall dem Steuerpflichtigen mitteilen, damit die-
ser die Veranlagung prüfen und allenfalls anfechten könne. Mit anderen Worten sollten 
Daten von Drittpersonen an Steuerpflichtige (und damit nicht nur an Behörden, sondern 
auch an andere Privatpersonen) in Veranlagungsverfahren herausgegeben werden, an 
welchen die von der Herausgabe betroffenen Personen nicht beteiligt seien.

Vor diesem Hintergrund stehe fest, dass die Herausgabe der hier strittigen Daten gestützt 
auf das DSG ZG nicht erfolgen dürfe, da die Herausgabe nicht verhältnismässig wäre 
(insbesondere nicht für die von der Herausgabe betroffenen Personen); der Zweck der Da-
tenbearbeitung in keiner Art und Weise mit dem Zweck der damaligen Beschaffung über-
einstimmen würde; die Bearbeitung und der Zweck derselben für die betroffenen Personen 
nicht transparent wäre; das Einverständnis der betroffenen Personen nicht vorläge; und 
kein Rechtfertigungsgrund (insb. keine öffentliches Interesse, welches sich die von der Da-
tenherausgabe betroffenen Personen entgegenhalten lassen müssten) vorhanden sei. 
Sodann seien die hier strittigen Daten für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe nicht un-
entbehrlich. Der verlangten Datenherausgabe stünden offensichtlich schutzwürdige Inter-
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essen von Privaten (nämlich jene der von der Datenherausgabe betroffenen Eigentümern) 
entgegen und mit § 20 Abs. 3 GebVG bestehe eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht 
i.S.v. § 10 Abs. 1 lit. b DSG ZG. Damit sei die Herausgabe der strittigen Daten auch auf-
grund des DSG ZG unzulässig, weshalb die Beschwerdegegnerin die Herausgabe zu 
Recht verweigert habe.

6.5 Den Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann aus folgenden Gründen nicht ge-
folgt werden:

6.5.1 Gemäss § 5b Abs. 1 lit. a DSG ZG dürfen Personendaten bekanntgegeben wer-
den, sofern (u.a.) für die Bekanntgabe die Voraussetzungen erfüllt sind, wie sie gemäss 
§ 5 Abs. 1 und 2 DSG ZG für die Bearbeitung von Personendaten gelten. Letzteres setzt 
voraus, dass (u.a.) hierfür eine gesetzliche Grundlage (§ 5 Abs. 1 lit. a DSG ZG) in einem 
formellen Gesetz (§ 5 Abs. 2 lit. a DSG ZG) besteht. Das Bestehen einer solchen formel-
len gesetzlichen Grundlage kann vorliegend in der steuerrechtlichen Amtshilferegelung 
gemäss § 110 StG bzw. Art. 39 StHG gesehen werden. 

6.5.2 Gemäss einschlägiger Literatur zum Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG; 
SR 235.1) gehen spezialgesetzliche Amtshilfebestimmungen als lex specialis dem DSG 
vor (zur ab 1. September 2023 in Kraft stehenden Regelung: Claudia Mund, in: Stämpflis 
Handkommentar zum DSG, 2. Aufl. 2023, Art. 36 N 14; so ferner auch schon zur früheren 
Fassung: Mund, in: Stämpflis Handkommentar zum DSG, 2015, Art. 19 N 13). Die steuer-
rechtlichen Amtshilferegelungen gemäss § 110 StG bzw. Art. 39 StHG stellen in diesem 
Sinne spezialgesetzliche Amtshilfebestimmungen dar. Diese Sichtweise des Vorrangs 
steuerrechtlicher Auskunftspflichten gegenüber Bestimmungen des Datenschutzes wird 
denn auch in der steuerrechtlichen Literatur und Praxis vertreten (Richner/Frei/Kaufmann/
Rohner, a.a.O., § 121 N 6, mit Verweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). 
Dies entspricht dem unter E. 5.2 vorstehend in Relation zum GebVG Festgestellten und 
erscheint daher auch im Verhältnis zum DSG sachlogisch.

6.5.3 Die Beschwerdeführerin bringt sodann vor, die Herausgabe von Daten sei aus-
drücklich untersagt, wenn öffentliche Interessen oder offensichtlich schutzwürdige Interes-
sen einer betroffenen Person entgegenstünden (§ 10 Abs. 1 lit. a DSG ZG) oder aber 
wenn eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht oder eine besondere Datenschutzvorschrift 
die Herausgabe verbiete (§ 10 Abs. 1 lit. b DSG ZG).
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Vorab ist hier festzustellen, dass § 10 DSG ZG (als generelle Schranke der Bekanntgabe 
von Daten an Organe) nebst der Möglichkeit, gar keine Daten bekanntzugeben, vorsieht, 
Daten eingeschränkt oder verbunden mit Auflagen bekanntzugeben (§ 10 Abs. 1 DSG 
ZG). Paragraph 10 DSG ZG findet sodann in der bundesgesetzlichen Regelung sein Pen-
dant in Art. 36 Abs. 6 DSG. Hier ist allerdings von Bedeutung, dass der datenbesitzenden 
Behörde (in casu die Beschwerdegegnerin) in den Fällen von Art. 36 Abs. 6 lit. a und b 
DSG ein weitaus kleinerer Ermessenspielraum zusteht, als im Falle der Auskunftsverwei-
gerung gestützt auf das persönliche Auskunftsrecht. Diese Abschwächung wird in der Lite-
ratur damit gerechtfertigt, dass es in den Fällen von Art. 36 DSG nicht um Gesuche der 
betroffenen Personen um Akteneinsicht bzw. Herausgabe von Daten, die sich auf sie be-
ziehen, handelt, sondern um Gesuche, die von anderen Behörden des Bundes oder der 
Kantone gestellt werden (Mund, in: Stämpflis Handkommentar zum DSG, 2. Aufl. 2023, 
Art. 36 N 32 ff.). Ein Recht, vorliegend die Herausgabe von Gebäudeschätzwerten voll-
ends zu verweigern, lässt sich daher, entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin, 
nicht aus § 10 DSG ZG ableiten.

6.5.4 In Anlehnung an das in E. 5.3 vorstehend Ausgeführte, können die steuerrechtli-
chen Amtshilferegelungen schliesslich als "höherrangig" angesehen werden und gehen 
auch aus diesem Grunde den kantonalen Datenschutzbestimmungen (DSG ZG) vor.

6.5.5 Bei dieser Sachlage ergibt sich dem Gericht denn auch nicht, inwiefern dem von 
der Beschwerdegegnerin offerierten (aber bisher nicht proaktiv zu den Akten gegebenen) 
Datenschutzgutachten (act. 4, Rz. 35) andere Erkenntnisse entnommen werden könnten. 
Dessen Beizug erweist sich indes auch als entbehrlich, da das Gericht das Recht von Am-
tes wegen anwendet und dabei nicht auf externe Experten zurückgreifen muss. 

7. Basierend auf den vorstehenden Erwägungen kann abschliessend und zusam-
menfassend festgestellt werden, dass die steuerrechtlichen Amtshilfevorschriften (§ 110 
StG bzw. Art. 39 StHG) vorliegend zur Anwendung kommen und die Beschwerdegegnerin 
verpflichtet ist, gestützt darauf Amtshilfe zu gewähren, d.h. der Beschwerdeführerin im Zu-
sammenhang mit einem hängigen Grundstückgewinnsteuerverfahren Auskunft betreffend 
die einverlangten Gebäudeschätzwerte zu erteilen. Die Beschwerde ist daher gutzuheis-
sen. 

8.
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8.1 Eine andere Frage ist, in welcher Form die Beschwerdeführerin betreffend die 
einmal von der Beschwerdegegnerin erhaltenen Gebäudeschätzwerte im hängigen 
Grundstückgewinnsteuerverfahren der steuerpflichtigen Person Akteneinsicht zu ge-
währen hat. Diese Frage steht ausserhalb dieses Verfahrens; dennoch scheint es dem 
Gericht wichtig, an dieser Stelle darauf einzugehen um den Gesamtkontext herzustellen.

8.2 Der von Literatur und Praxis favorisierten (Preis-)Vergleichsmethode (vgl. E. 4.4.1 
vorstehend) ist inhärent, dass es der grundstückgewinnsteuerpflichtigen Person im Rah-
men ihres rechtlichen Gehörs möglich sein muss, sich zur Vergleichstauglichkeit der her-
angezogenen Vergleichshandänderung äussern zu können. Dies bedingt nicht nur die Of-
fenlegung der Eigenschaften des Vergleichsgrundstücks, sondern richtig betrachtet auch 
deren Parteien, um beurteilen zu können, ob aussergewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse den bezahlten Vergleichspreis beeinflusst haben. Es wurde diesbezüglich in der 
Literatur erkannt, dass die Offenlegung dieser Drittparteiendaten angesichts bestehender 
Steuer- bzw. Amtsgeheimnisse nicht unproblematisch ist, so dass hier durch die Steuer-
behörde eine Güterabwägung vorzunehmen ist und zwar zwischen dem rechtlichen Gehör 
der zu veranlagenden Person auf der einen und dem Steuer- bzw. Amtsgeheimnis der von 
Drittparteien herangezogenen Vergleichsdaten auf der anderen Seite. Beim Beizug von 
ganzen Liegenschaftshandänderungen zwischen Drittparteien (Vergleichspreismethode) 
wird in der Literatur die Meinung vertreten, dass in der Regel der Anspruch auf Ge-
währung des rechtlichen Gehörs überwiegt, insbesondere dann, wenn es um Daten zu 
Vergleichshandänderungen geht, die bereits 20 und mehr Jahre zurückliegen (Rich-
ner/Frei/
Kaufmann/Rohner, a.a.O., § 220 N 225).

Dieser Meinung hat sich das Gericht in der Vergangenheit angeschlossen, wenn in einem 
Grundstückgewinnsteuerverfahren der Erwerbspreis (als Teil der Anlagekosten) des ver-
äusserten Grundstücks aufgrund dessen "Verkehrswert vor 25 Jahren" (§ 195 Abs. 2 StG) 
zu bestimmen war (VGer ZG A 2018 26 vom 19. November 2019 E. 4.7). Es hat dabei im 
Rahmen der vorzunehmenden Güterabwägung erwogen, dass die Grundstückgewinn-
steuerbehörde der steuerpflichtigen Person ein lediglich eingeschränktes Akteneinsichts-
recht zu gewähren habe. Das volle Einsichtsrecht in die Originalakten der Vergleichshan-
dänderungen bleibe dabei beschränkt auf die Einsichtnahme "in der Amtsstelle", d.h. in 
den Räumlichkeiten der Grundstückgewinnsteuerbehörde, ohne Möglichkeit der Erstellung 
von Fotokopien oder Fotografien der Originaldokumente. Dies bedeute im Gegenzug, 
dass von der Grundstückgewinnsteuerbehörde der steuerpflichtigen Person allenfalls aus-
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gehändigte Angaben zu den Vergleichsgrundstücken derart zu anonymisieren seien, dass 
Rückschlüsse auf die Eigentümer der Vergleichsgrundstücke nicht mehr möglich sind. 
Solche ausgehändigten Angaben dürften daher das Datum der Handänderung, die Ge-
bietsangabe, die Zonenzugehörigkeit, die Art des Rechtsgeschäfts (wie Kauf, Schenkung 
etc.) und den Preis/m2 beinhalten, jedoch keine Informationen zu Namen und Adressen 
der Eigentümer, Adressen der Vergleichsparzellen, deren Grundbuchnummern und 
Grundstücksgrössen sowie zum Verkaufspreis. Die Gewährung eines derart einge-
schränkten Einsichtsrechts in die Akten zu den Vergleichshandänderungen erschien dem 
Gericht im erwähnten Entscheid auch deshalb korrekt, da das verfassungsmässig garan-
tierte Akteneinsichtsrecht grundsätzlich nur das Einsichtsrecht "in der Amtsstelle" beinhal-
tet, nicht aber ein Recht auf Aushändigung oder Zustellung der Akten (Praxis bestätigt in 
VGer ZG A 2020 16 vom 21. Februar 2022 E. 3.2; vgl. auch Richner/Frei/Kaufmann/
Rohner, a.a.O., § 124 N 17). Ein in diesem Sinne eingeschränktes Akteneinsichtsrecht sei 
daher auch im Lichte von § 112 Abs. 1 und 2 StG, welcher sich über das Akteneinsichts-
recht ausspricht, als angemessen zu betrachten.

8.3 Für das Gericht gibt es keine Gründe, von dieser Praxis abzuweichen. Bezogen 
auf den vorliegenden Fall hat dies zur Konsequenz, dass die von der Beschwerdegegnerin 
der Beschwerdeführerin zu übermittelnden Dokumente und Daten zu den Gebäudeschätz-
werten im Rahmen des hängigen Grundstückgewinnsteuerverfahrens der steuerpflichtigen 
Person ebenfalls nur "in der Amtsstelle", d.h. in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführe-
rin und auf Verlangen der steuerpflichtigen Person, ohne Möglichkeit der Erstellung von 
Fotokopien oder Fotografien, zugänglich gemacht werden dürfen. Von der Beschwerde-
führerin der steuerpflichtigen Person im Grundstückgewinnsteuerverfahren allenfalls aus-
gehändigte Angaben und Daten der Gebäudeversicherung sind folglich derart zu anony-
misieren, dass keine Rückschlüsse auf die Eigentümer der Gebäude und das Gebäude als 
solches (wie Lage, Adresse, Gebäudeschätzwerte und dergleichen) möglich sind.

9.
9.1 Gemäss § 23 Abs. 1 Ziff. 3 VRG trägt im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
die unterliegende Partei die Kosten. Hat im verwaltungsgerichtlichen Prozess keine Partei 
ganz obsiegt, sind die Kosten in dem Verhältnis zu teilen, in welchem die Parteien unterle-
gen sind (§ 23 Abs. 2 VRG). Die Beschwerdegegnerin unterliegt im vorliegenden Verfah-
ren vollständig. Gestützt auf § 25 Abs. 1 lit. c (Kostenbefreiung aufgrund öffentlichen Inter-
esses an der Abklärung einer Streitfrage) sowie § 24 Abs. 1 und 2 VRG werden ihr jedoch 
keine Kosten auferlegt. 
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9.2 Im Rechtsmittelverfahren ist der ganz oder teilweise obsiegenden Partei zulasten 
der unterliegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zu-
zusprechen (§ 28 Abs. 2 VRG), wobei gemäss § 8 der Verordnung über die Kosten im 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht (BGS 162.12) nur bei berufsmässiger Vertretung 
einer Partei eine Entschädigung zuzusprechen ist. Letzteres ist bei der Beschwerdeführe-
rin nicht der Fall. Der Anspruch auf eine Parteientschädigung ist sodann vorliegend auch 
aufgrund von § 28 Abs. 2a VRG nicht gegeben.
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Demnach erkennt das Verwaltungsgericht:
__________________________________

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Beschwerdegegnerin angewiesen, der 
Beschwerdeführerin gestützt auf die steuerrechtlichen Amtshilfevorschriften die im 
Zusammenhang mit den hängigen Grundstückgewinnsteuerverfahren einverlang-
ten Gebäudeschätzwerte bekanntzugeben.

2. Kosten werden keine erhoben.

3. Parteientschädigungen werden keine zugesprochen.

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim Schweize-
rischen Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein-
gereicht werden.

5. Mitteilung an die Beschwerdeführerin und die Rechtsvertreter der Beschwerde-
gegnerin (im Doppel), sowie jeweils z.K. an die Steuerverwaltung des Kantons 
Zug und die Eidgenössische Steuerverwaltung, Bern.

Zug, 15. September 2023

Im Namen der
ABGABERECHTLICHEN KAMMER
Der Vorsitzende

Die Gerichtsschreiberin

versandt am 


